
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

(Die Genehmigung des Protokolls durch den Stadtrat steht noch aus) 
 
 
Kulturförderrichtlinie der Stadt Ingolstadt 
-Gemeinschaftsantrag der SPD-Stadtratsfraktion und der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vom 23.11.2016- 
Stellungnahme der Verwaltung 
(Referent: Herr Engert) 
 
Beratungsabfolge 
 

Sitzung Datum Beschlussqualität 

Kultur- und Schulausschuss 14.10.2020 Vorberatung 

Finanz- und Personalausschuss 22.10.2020 Vorberatung 

Stadtrat 23.10.2020 Entscheidung 

 
Antrag: 
 
Die Kulturförderrichtlinie der Stadt Ingolstadt wird genehmigt und tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Die 
Richtlinie wird auf der Homepage der Stadt Ingolstadt veröffentlicht. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Kultur- und Schulausschuss vom  14.10.2020 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag befürwortet, mit der Maßgabe, dass die Ziffer 2.4 der 
Kulturförderrichtlinien wie folgt ergänzt werden soll: 
2. 4 Einzelpersonen werden im Einzelfall für Projekte gefördert.  
 
Der Gemeinschaftsantrag der SPD-Stadtratsfraktion und der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/Die 
GRÜNEN vom 23.11.2016 V899/16 ist damit erledigt. 
 
 
Finanz- und Personalausschuss vom  22.10.2020 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag befürwortet, mit der Maßgabe, dass die Ziffer 2.4 der 
Kulturförderrichtlinien wie folgt ergänzt werden soll: 
2. 4 Einzelpersonen werden im Einzelfall für Projekte gefördert.  
 
 



 
 
Der Gemeinschaftsantrag der SPD-Stadtratsfraktion und der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/Die 
GRÜNEN vom 23.11.2016 V899/16 ist damit erledigt. 
 
 
Stadtrat vom  23.10.2020 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag und der Stellungnahme des Kultur- und Schulausschusses und des 
Finanz- und Personalausschusses genehmigt, mit der Maßgabe, dass die Ziffer 2.4 der 
Kulturförderrichtlinien wie folgt ergänzt werden soll: 
2. 4 Einzelpersonen werden im Einzelfall für Projekte gefördert.  
 
Der Gemeinschaftsantrag der SPD-Stadtratsfraktion und der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/Die 
GRÜNEN vom 23.11.2016 V0899/16 ist damit erledigt. 
 
 
 
 


